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 Gestaltung des Arbeitsverfahrens 

  Zugang zum Arbeitsbereich nur für Befugte. Zugang kontrollieren. 
 Klare Kennzeichnung des Arbeitsbereichs und der Arbeitsmittel. 
 Den Handschuhkasten schon bei der Planung so auslegen, dass er leicht gewartet und instand gehalten 

werden kann. 
 Oberflächen in dem Handschuhkasten sollten glatt, undurchlässig und leicht zu reinigen sein. Empfohlen 

werden leicht zu reinigende Auskleidungen aus Kunststoff. 
 Es sollte eine oder mehrere Luftschleusen vorhanden sein. 
 Die Bedienungselemente von elektrischen und anderen Vorrichtungen, die im Innern des Handschuhkastens 

verwendet werden, sollten von außen zugänglich sein. 
 Die Handschuhe müssen beständig gegen die verwendeten Stoffe und gegen die Handschuhstutzen abge-

dichtet sein. 
 Gute Beleuchtung sicherstellen. Die Beleuchtungseinrichtungen sollten der Art der Stoffe und der Vorgänge 

entsprechen, z. B. explosionsgeschützt sein. 
 Zu den Gefahrstoffen und Tätigkeit passende Beleuchtungseinrichtung verwenden, bspw. staubdicht oder 

nicht entflammbar. 
 Zwangsbelüftung mit leichtem Unterdruck sicherstellen. Einwegfilter für die Luftzufuhr verwenden. 
 Die Abluft aus dem Handschuhkasten vor Ableitung durch einen Wäscher oder einen wirksamen Partikelfilter 

leiten. 
 Abgesaugte Luft an einen sicheren Ort entweichen lassen, weg von Türen, Fenstern und Lufteinlässen. Für 

bestimmte Stoffe sind durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz(BImSchG) Emissionsgrenzen festgelegt.  
 Wartung und Wirksamkeitsprüfung,  

Instandhaltung 
 

  Die Anlage in einem ordnungsgemäßen und funktions-
fähigen Betriebszustand halten. Bedienungsanleitungen 
beachten. 

 Vom Lieferanten Leistungsdaten zu dem Handschuh-
kasten und Informationen zur regelmäßigen Überprü-
fung beschaffen, falls diese nicht vorliegen. Ansonsten 
Fachmann (ggf. befähigte Person) heranziehen. 

 Durchführung einer Sichtkontrolle des Handschuhkas-
tens mindestens einmal pro Woche. 

 Sicherstellen, dass alle Einrichtungen wie vom Herstel-
ler vorgesehen gewartet und instand gehalten werden, 
Einweg- und Partikelfilter auswechseln sobald erforder-
lich. 

 Überprüfung des Handschuhkastens einschl. Absau-
gung und Vergleich mit Leistungsstandards einmal im 
Jahr. 

 Festlegung und Kontrolle besonderer Maßnahmen, die 
erforderlich sind, ehe das System geöffnet werden 
kann, z. B. zum Reinigen. Einrichtung eines Erlaubnis-
scheinverfahrens für alle Instandhaltungsarbeiten. 

 Es wird empfohlen, alle Prüfnachweise mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

 
Abluft

Luft-
schleuse

Handschuh-
stutzen

Abluft

Luft-
schleuse

Handschuh-
stutzen
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 Weitere Anforderungen 

  Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise beachten. 
 Wenn technisch möglich, sind Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer 

Gefährdung zu verwenden. So weit dies nicht möglich ist, dafür sorgen, dass die 
Gefährdung der Beschäftigten so weit wie möglich verringert wird. Den Verzicht 
auf Ersatzlösungen in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung begrün-
den. 

 Tägliche gründliche Reinigung des Arbeitsbereiches im Inneren des Handschuh-
kastens, Bedienungseinrichtungen von außen und Arbeitsbereich regelmäßig rei-
nigen, empfohlen ist jede Woche. 

 Gefahrstoffgebinde sicher lagern und entsorgen, Abfälle sofort entsorgen, Si-
cherheitsdatenblätter beachten. 

 Sehr giftige und giftige Stoffe (mit T+ und T gekennzeichnet) unter Verschluss 
und so aufbewahren bzw. lagern, dass nur sachkundige Personen Zugang ha-
ben. 

 Dicht verschließbare Gefahrstoffbehälter verwenden, nach Gebrauch Behälter so-
fort wieder verschließen. 

 Bei freigesetzten Stäuben zur Reinigung keinen Besen oder Druckluft verwenden, 
Industriestaubsauger einsetzen oder nass aufwischen. 

 Verschüttete Flüssigkeiten mit Granulat oder Matten auffangen oder absorbieren.
 Atemschutz sollte für Routine Arbeiten nicht erforderlich sein, jedoch bei beson-

deren Tätigkeiten, z. B. der Entsorgung von Abfällen eingesetzt werden. 
 Getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Arbeits- bzw. Schutzkleidung und 

Straßenkleidung vorsehen, wenn bei Tätigkeiten eine Verunreinigung der Ar-
beitskleidung zu erwarten ist.  

 Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination 
durch Gefahrstoffe besteht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. 
Geeignete Bereiche sind einzurichten. 

 Arbeiten Beschäftigte alleine, in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung 
zusätzliche Schutzmaßnahmen treffen oder für eine angemessene Aufsicht sor-
gen. 

 Für den Fall von Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen Vorkehrungen, z. B. 
zur Ersten Hilfe, treffen. 

 Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge sorgen. Hierzu gehören die 
arbeitsmedizinische Beratung des Unternehmens und der Beschäftigten in Fra-
gen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichenfalls das Angebot bzw. die 
Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 

Informationsquellen  

- Sicherheitsdatenblätter 
- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 300 (geschlossenes System) 
- BGR 195, Einsatz von Schutzhandschuhen, Hauptverband der gewerblichen Be-

rufsgenossenschaften (HVBG), 10/2004, http://www.arbeitssicherheit.de 
- BGR 121, Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen, Hauptverband der 

gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), 01/2004, 
http://www.arbeitssicherheit.de 

- Katalog technischer Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Schriftenreihe der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Fb 834, Band I und II, Wirtschafts-
verlag NW, Bremerhaven, 2001, http://www.baua.de 

- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, Hauptverband der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), 10/1996, 
http://www.arbeitssicherheit.de 

- Arbeiten in Behältern und engen Räumen, BGR 117, Hauptverband der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften (HVBG), 11/2005, http://www.arbeitssicherheit.de 

- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umweltbun-
desamt Berlin, 02/2003, http://www.umweltdaten.de 

Was gehört in die Be-
triebsanweisung? 

 Die allgemeinen Hinweise 
aus den Anwendungshinwei-
sen beachten. 

 Sicherstellen, dass die Ab-
saugung richtig funktioniert. 
Dabei die Messinstrumente 
(Manometer oder Volumen-
strommessung) beachten. 

 Alle verwendeten Geräte 
auf Anzeichen von Undichtig-
keiten, Abnutzung oder Funk-
tionsmängel kontrollieren. 
Mängel sofort dem Vorgesetz-
ten mitteilen. Im Zweifelsfall 
nicht weiterarbeiten! 

 Sicherstellen, dass Papier-
tüten oder andere Abfälle 
nicht die Absaugleitung 
verstopfen. 

 Vor Beginn der Arbeiten Si-
cherstellen, dass alle Geräte 
und Stoffe in der Luftschleuse 
bereitgestellt wurden. 

 Mit Gefahrstoffen in Berüh-
rung gekommene Haut sofort 
reinigen, vor dem Essen und 
Trinken und vor und nach 
dem Gang zur Toilette die 
Hände waschen. 

 Verschüttete Gefahrstoffe 
sofort beseitigen: Flüssigkei-
ten aufnehmen oder aufsau-
gen/absorbieren (mit Granu-
lat, Matten, Chemikalienbin-
der), bei Staub keinen Besen 
oder Pressluft verwenden, 
sondern einen den Anforde-
rungen entsprechenden In-
dustriestaubsauger, oder 
feucht aufwischen.  

 Anweisungen, wie die zur 
Verfügung gestellte persönli-
che Schutzausrüstung be-
nutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird, 
einhalten. 

http://www.arbeitssicherheit.de
http://www.arbeitssicherheit.de
http://www.baua.de
http://www.arbeitssicherheit.de
http://www.arbeitssicherheit.de
http://www.umweltdaten.de
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 Gestaltung des Arbeitsverfahrens 


  Zugang des Arbeitsbereiches nur für Befugte. 
 Belastung durch Vulkanisationsdämpfe minimieren. Die Presse so weit wie möglich einhausen und ab-


saugen. 
 Pressentemperatur so niedrig wie möglich halten, um Ausstoß von Gummidämpfen zu minimieren. 
 Ablage-/Abkühlplatz nahe der Presse platzieren und absaugen. 
 Heiße Vulkanisationsdämpfe mittels eines gerichteten Luftstroms absaugen. Der Luftstrom sollte eine 


Luftgeschwindigkeit von 1 bis 1,5 m/s aufweisen. 
 Zur Funktionskontrolle der Absaugung sicherstellen, dass sich ein Strömungsmesser im Abzugsbereich 


befindet. 
 Abgesaugte Luft nicht in den Raum zurückleiten. 
 Für eine Belüftung des Arbeitsraumes mit sauberer Luft sorgen, um abgesaugte Luft zu ersetzen. 
 Zur Verringerung der Schadstoffbelastung nur auf einer Seite der Einhausung arbeiten. 
 Zum Ausbringen des Pressgutes aus der Pressform möglichst keine Druckluft verwenden. 


 
 Wartung und Wirksamkeitsprüfung, Instandhaltung 


  Die Anlage in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Betriebszustand halten. Bedienungsan-
leitungen beachten. 
 Vom Lieferanten Leistungsdaten zur Anlage (einschließlich der erforderlichen Luftgeschwindigkeiten) 


und Informationen zur regelmäßigen Überprüfung beschaffen, falls diese nicht vorliegen. Ansonsten 
Fachpersonal (ggf. befähigte Person) heranziehen. 
 Sicherstellen, dass alle Einrichtungen wie vom Hersteller vorgesehen gewartet und instand gehalten 


werden. 
 Überprüfung der Anlage einschl. Absaugung und Vergleich mit Leistungsstandards einmal im Jahr 


durch einen Fachmann (ggf. befähigte Person). 
 Täglich die Anlage auf Beschädigungen der Leitungen, Dichtungen und Luftfilter kontrollieren. Bei Be-


schädigungen die Anlage sofort wieder instand setzen. 
 Durchführung einer Kontrolle der Absaugung und der Luftstrommesseinrichtung mindestens einmal 


pro Woche. 
 Fehlerhafte Absaugungen unverzüglich instand setzen. In der Zwischenzeit nicht weiterarbeiten. 
 Es wird empfohlen, alle Prüfnachweise bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren. 
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 Weitere Anforderungen 


  Die allgemeinen Maßnahmen der Anwendungshinweise beachten.  
 Aktuelle Sicherheitsdatenblätter vorhalten, Gefahrstoffe mit dem größtem Gefahrenpotenzial identifizieren. 
 Wenn technisch möglich, Ersatzstoffe und Ersatzverfahren mit geringerer Gefährdung verwenden. So weit 


dies nicht möglich ist, dafür sorgen, dass die Gefährdung der Beschäftigten so weit wie möglich verringert 
wird. Den Verzicht auf Ersatzlösungen in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung begründen. 
 Jährliche Unterweisungen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sicherstellen, Durchführung dokumentieren. 


Auch Vorgesetze unterweisen. Weitergehende Informationen bei der Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie einholen. 
 Sicherstellen, dass die Unterweisungen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen u. a. die folgenden Punkte enthal-


ten: Hinweis über mögliche Gesundheitsgefährdungen anhand der Sicherheitsdatenblätter, Niedrighaltung 
der Belastung, Überprüfung der Absaugung, Gebrauch und Kontrolle von Persönlicher Schutzausrüstung und 
Atemschutz, Entsorgung von Abfällen. 
 Arbeitsräume wöchentlich reinigen. Niemals mit Besen oder Druckluft reinigen, sondern nass aufwischen 


oder einen den Anforderungen entsprechenden Industriestaubsauger benutzen. Zur Auswahl von Staubsau-
gern die Staubklasse bestimmen, empfohlen sind Staubsauger in explosionsgeschützter Ausführung B1 (vgl. 
weiterführende Informationen). 


 


  Schutzhandschuhe zum Schutz gegen Hitze 
und vor Chemikalien tragen, vgl. Sicher-
heitsdatenblatt, weitere Informationen beim 
Hersteller einholen. 
 Zur Auswahl der geeigneten Persönlichen 


Schutzausrüstungen, u. a. eines geeigneten 
Atemschutzfilters das Sicherheitsdatenblatt 
heranziehen und den Lieferanten befragen. 
 Persönliche Schutzausrüstung sauber halten 


und von Staub getrennt aufbewahren. 
 Atemschutz sollte für Routinearbeiten nicht 


erforderlich sein, jedoch bei besonderen Tä-
tigkeiten, z. B. der Entsorgung von Abfällen 
eingesetzt werden. Filter entsprechend der 
Herstellerangaben rechtzeitig auswechseln. 
Einmalmasken nach Gebrauch sofort ver-
werfen. 
 Getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für 


Arbeits- bzw. Schutzkleidung und Straßen-
kleidung vorhalten.  


 
  


     


 


 Arbeitskleidung nicht von den Beschäftigten 
nach Hause nehmen lassen, sondern in ei-
ner gewerblichen Wäscherei reinigen las-
sen. 


 


  Beschäftigte dürfen in Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr einer Kontamination durch Gefahrstoffe be-
steht, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Geeignete Bereiche sind einzurichten. 
 Ableitung der Maßnahmen zum Hautschutz unter Berücksichtigung der Sicherheitsdatenblätter und Tätigkei-


ten durch Anwendung des Einfachen Maßnahmenkonzeptes Gefahrstoffe. Erstellung eines Hautschutzplanes 
zur Anwendung von Pflegeprodukten. 
 Unterweisung der Beschäftigten über Hautschutzmaßnahmen. 
 Einbezug der Beschäftigten bei der Umsetzung des Hautschutzplanes. Prüfung von Beschwerden beim Um-


gang mit Pflegeprodukten und Einsatz persönlicher Schutzausrüstung. 
 Für den Fall von Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen Vorkehrungen, z. B. zur Ersten Hilfe, treffen. 


Absaugung


Luftstrom
1-1,5 m/s


Absaugung


Luftstrom
1-1,5 m/s


 Für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge sorgen. Hierzu gehören die arbeitsmedizinische Bera-
tung des Unternehmers und der Beschäftigten in Fragen des Schutzes vor Gefahrstoffen und erforderlichen-
falls das Angebot bzw. die Veranlassung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen. 
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  Vorgehensweise zur Überprüfung der Funktionsweise der Absaugung, dem rich-


tigen Gebrauch und der Kontrolle von Persönlicher Schutzausrüstung und Atem-
schutz sicherstellen. 


 
 


 
  


     


 


  


 Informationsquellen 


Was gehört in die Be-
triebsanweisung  


 Die allgemeinen Hinweise 
aus den Anwendungshinwei-
sen beachten. 


 Immer der Arbeitsanwei-
sung folgen. 


 Sich davon überzeugen, 
dass die Absaugung einge-
schaltet ist und richtig funkti-
oniert, dazu Manometer oder 
Volumenstrommessung able-
sen. 


 Alle verwendeten Einrich-
tungen auf Anzeichen von Be-
schädigungen, Abnutzung  
oder Funktionsmängel kontrol-
lieren. Mängel sofort dem Vor-
gesetzten mitteilen. Im 
Zweifelsfall nicht weiterarbei-
ten! 


 Sicherstellen, dass keine 
Fremdkörper, z. B. Papiertü-
ten, die Absaugung verstop-
fen. 


 Anweisungen, wie die zur 
Verfügung gestellte persönli-
che Schutzausrüstung be-
nutzt, in Ordnung gehalten 
und sachgemäß gelagert wird, 
einhalten. 


 Bei Staub keinen Besen  
oder Pressluft verwenden, 
sondern einen den Anforde-
rungen entsprechenden In-
dustriestaubsauger oder 
feucht aufwischen. 


 Pressgrate in einem ge-
schlossen zu haltenen Behäl-
ter sammeln.  


 Abfälle behutsam in Abfall-
säcke schaufeln, um Staub-
freisetzung zu minimieren. 
Dazu Staubmasken benutzen. 
Abfälle sofort entsorgen. 


 Einmalhandschuhe nach 
Gebrauch sofort verwerfen. 


 Mit Gefahrstoffen in Berüh-
rung gekommene Haut sofort 
reinigen, vor dem Essen und 
Trinken und vor und nach 
dem Gang zur Toilette die 
Hände waschen. 


 Arbeitskleidung nicht mit 
Druckluft von Staub befreien. 


Absaugung


Luftstrom
1-1,5 m/s


Absaugung


Luftstrom
1-1,5 m/s


Absaugung


Luftstrom
1-1,5 m/s


 - Sicherheitsdatenblätter 
- Schutzleitfäden 100 (allgemeine Lüftung), 101 (allgemeine Lagerung), 204 


(Staubentnahme aus Abscheidesystem) 
- Arbeiten in der Gummiindustrie, BGR 221, Hauptverband der gewerblichen Be-


rufsgenossenschaften (HVBG), 02/2002, http://www.arbeitssicherheit.de 
- Technische Regeln für Gefahrstoffe, TRGS 552 - N-Nitrosamine, Ausgabe März 


1996 (BArbBl. 3/1996 S. 65; 11/1997 S. 34;9/1998 S. 79), http://www.baua.de 
- Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen, BGR 121, Hauptverband der 


gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), 01/2004, 
http://www.arbeitssicherheit.de 


- Katalog technischer Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Schriftenreihe der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Fb 834, Band I und II, Wirtschafts-
verlag NW, Bremerhaven, 2001, http://www.baua.de 


- Luftbeschaffenheit am Arbeitsplatz: Minderung der Exposition luftfremder Stoffe, 
VDI 2262 (enthält auch Hinweise zur Luftrückführung), http://www.vdi.de 


- Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 190, Hauptverband der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), 10/1996, 
http://www.arbeitssicherheit.de 


- Arbeiten in Behältern und engen Räumen, BGR 117, 11/2005, Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), http://www.arbeitssicherheit.de 


- Vergleichende Darstellung der Klassifizierungen von Staubbeseitigenden Maschi-
nen, Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), 02/2004, 
http://www.hvbg.de 


- Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin, Dortmund, 03/2006, http://www.einfaches-
massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de 


- Leitfaden zur Anwendung umweltverträglicher Stoffe – Für die Hersteller und 
gewerblichen Anwender gewässerrelevanter chemischer Produkte, Umweltbun-
desamt Berlin, 02/2003, http://www.umweltdaten.de 


 Keine Lösungsmittel zum 
Reinigen der Haut benutzen. 


 Hautschutzplan beachten. 



http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1200950/bgr221.pdf

http://www.umweltrecht.de/regelwerk/t_regeln/trgs/98_9.htm#552

http://www.baua.de/nn_5846/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-552__content.html__nnn=true

http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=121&img.x=41&img.y=8

http://www.baua.de/nn_28460/de/Publikationen/Forschungsberichte/2001/Fb834-1.html

http://www.vdi.de/vdi/vrp/richtliniendetails/index.php?ID=2654597

http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/menu/1140076_psuchenr/index.html?gruppe=BGR&searchnr=190&img.x=19&img.y=5

http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1200855/bgr117_1.pdf

http://www.hvbg.de/d/bia/pra/sauger/staubkl.pdf

http://www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de/

http://www.einfaches-massnahmenkonzept-gefahrstoffe.de/

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2325.pdf
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